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Antrag an den CDU-Kreisparteitag am 06. Mai 2026

Eckpfeiler für eine Reform der Einkommensteuer

Die Steuer- und Abgabenlast, mit denen Arbeitnehmer und Selbständige im Mittelstand in 
Deutschland belastet werden ist deutlich zu hoch. Deutschland muss steuerlich wieder wett-
bewerbsfähig werden.

Der steile progressive Einkommensteuertarif ab einem Einkommen von 16.000,-- Euro und 
das Erreichen des Spitzensteuersatzes von 42 % bei einem Einkommen von knapp 70.000,-- 
Euro bei Alleinverdienern ist leistungsfeindlich. Für viele Mittelständler ist die Einkommens-
teuer die Unternehmenssteuer, da diese als Einzelunternehmer oder in der Rechtsform der 
Personengesellschaft tätig sind.

Beschlussvorschlag:

• Der Grundfreibetrag, ab dem eine Besteuerung einsetzt wird um mindestens 1.000,-- 
Euro angehoben

• Der Spitzensteuersatz von 42 % soll künftig erst ab einem zu versteuernden Einkom-
men von 85.000,00 Euro greifen

• Der Solidaritätszuschlag soll vollständig entfallen
• Der Reichensteuersatz soll von 45% auf 47,5 % steigen und ab einem zu versteuern-

den Einkommen von 210.000,00 Euro gelten.

Durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und die Einführung einer neuen linearen 
Progressionszone zwischen Spitzen- und Reichensteuersatz entsteht nicht nur mehr Trans-
parenz im Steuersystem, sondern zusätzlich eine unmittelbare Entlastung von Betrieben und 
Sparern, die bislang den Solidaritätszuschlag zahlen.

Mit der Glättung des Steuertarifs und dem Wegfall des Soli´s werden alle Einkommensteu-
erzahler unter dem Strich um ca. 30 Milliarden Euro entlastet.

Die Gegenfinanzierung, ist durch den Abbau von Subventionen und konsequente Einsparun-
gen in der Verwaltung zu erbringen.

Die ausgabeseitigen Finanzhilfen des Bundes haben sich von 5,5 Milliarden in 2015 als 
Folge einer zunehmend staatlich gelenkten Energie- und Wirtschaftspolitik auf heute rund 60 
Milliarden Euro mehr als verzehnfacht. Werden diese Ausgaben jährlich um 15% gekürzt, 
entlastet dies den Bundeshaushalt schrittweise bis 2029 um 22 Milliarden Euro.

Thomas Hansen

OV Lütjenburg







Stefan Leyk 

OV Lütjenburg 

 

 

An die CDU-Geschäftsstelle in Plön 

29.4.2026 

 

Antrag zum Kreisparteitag am 6.5.26 

PV-Anlagen auf allen kreiseigenen Schulliegenschaften errichten 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wird beantragt, als Beitrag zur Reduzierung der CO2-Belastung und zur Sicherung der 

Eigenversorgung Aufdach-PV-Anlagen in allen kreiseigenen Schulliegenschaften in Plön, Preetz, 

Lütjenburg und Heikendorf zu errichten.  

Kreisverwaltung und Kreistag werden aufgefordert, entsprechende Beschlüsse zu fassen und 

Planungen kurzfristig aufzunehmen. 

 

Begründung: 

Jede Schulliegenschaft des Kreises Plön soll über eine eigene Aufdach-PV-Anlage in Plön, Preetz, 

Lütjenburg und Heikendorf im Wesentlichen zur Eigenstromversorgung verfügen. Derzeit ist dies 

nicht der Fall. Geeignete Dachflächen sind in der Regel zur Erzeugung von elektrischer und/ oder 

thermischer Energie aus Erneuerbaren Energien zur Deckung des Eigenbedarfs und / oder 

Einspeisung vorhanden. Anlagen mit Größen von 30 kWp und Speichersystemen 42 kWh sind 

heutzutage bereits für rund 120.000,-€ zu errichten und tragen wesentlich zur Eigenversorgung und 

Wirtschaftlichkeit einer Liegenschaft bei. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

  



Stefan Leyk 

OV Lütjenburg 

 

 

An die CDU-Geschäftsstelle in Plön 

29.4.2026 

 

Antrag zum Kreisparteitag am 6.5.26 

Entbürokratisierung ernst nehmen – Abschaffung der ZBAU 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit wird beantragt, als Beitrag zur Entbürokratisierung die ZBAU in Schleswig-Holstein 

abzuschaffen. Die CDU-Landespartei wird aufgefordert, sich umgehend dafür einzusetzen. 

Begründung: 

Baufachliche Ergänzungsbestimmungen (ZBau) des Finanzministeriums des Landes Schleswig-

Holstein (zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 LHO) werden vor allem von kommunalen 

Vertretern seit Jahren als zeitliches und bürokratisches Hemmnis ohne wesentlichen 

Erkenntnisgewinn seit Jahren kritisiert. Die kommunalen Spitzenverbände haben diesen Vorschlag 

zur Entbürokratisierung mehrfach der Landesverwaltung unterbreitet; zuletzt im Rahmen der 

Auflistung von 253 Entbürokratisierungsvorschlägen an Landtag und Landesregierung. 

Die Bewilligung und Zahlung von Zuwendungen des Landes an Stellen außerhalb der Landesver-

waltung für die Durchführung von Baumaßnahmen sowie der Nachweis der Verwendung der Mittel 

und die Prüfung ihrer Verwendung regeln sich derzeit nach den Verwaltungsvorschriften zur 

Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) für Zuwendungen für Baumaßnahmen und nach diesen 

Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen (ZBau). Bei mit Mitteln des Landes und Dritter (außer des 

Bundes) geförderten Baumaßnahmen sind derzeit grundsätzlich die ZBau des Landes anzuwenden. 

Keine Anwendung finden die ZBau für den Wohnungsbau im Rahmen der Wohnungsfürsorge des 

Landes sowie für Bauten von Handel und Gewerbe. 

 Im Rahmen der Vereinfachung und Entbürokratisierung sollte grundsätzlich auf die ZBAU verzichtet 

werden. 

Weitere Begründung erfolgt mündlich. 

  



Antrag an den CDU-Kreisparteitag - Kreisverband Plön am 06. Mai 2026

Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes im Kreis Plön im Kontext 
der veränderten sicherheitspolitischen Lage und des Operationsplans 
Deutschland – Entwicklung einer dezentralen Struktur und eines 
zweiten Standortes
Beschlussvorschlag:
Der CDU-Kreisparteitag möge beschließen:
Die CDU im Kreis Plön fordert die CDU-Kreistagsfraktion auf, sich dafür einzusetzen, dass der
Kreistag folgenden Beschluss fasst:
Der Landrat wird beauftragt, umgehend eine Beschlussvorlage für die zuständigen
politischen Gremien zu erarbeiten.
Diese soll vor dem Hintergrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage, der Anforderungen
des Operationsplans Deutschland sowie der bereits erkennbaren Kapazitätsgrenzen des
Bevölkerungsschutzzentrums in Lütjenburg insbesondere folgende Punkte enthalten:
1.  Eine Standortanalyse für einen zweiten Bevölkerungsschutzstandort in einem anderen Teil des 

Kreisgebietes
2. Ein umsetzungsorientiertes Konzept für eine geeignete dezentrale Struktur im Kreisgebiet
3. Eine systematische Prüfung der Einbindung vorhandener kommunaler Strukturen
4. Die Entwicklung konkreter Umsetzungsoptionen unter Einbindung der Einsatzorganisationen
5. Kurzfristige Übergangslösungen sowie eine langfristige Standortstrategie
6. Eine Darstellung der organisatorischen, finanziellen und personellen Auswirkungen

Die weitere Umsetzung soll in enger Abstimmung zwischen Landrat, Verwaltung und den
zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Begründung:
Die sicherheitspolitische Lage in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend
verändert. Mit dem Operationsplan Deutschland werden neue Anforderungen an den
Bevölkerungsschutz gestellt.
Für den Kreis Plön ist bereits heute absehbar, dass die Kapazitäten des geplanten
Bevölkerungsschutzzentrums in Lütjenburg perspektivisch nicht ausreichen werden.
Dezentrale Strukturen erhöhen die Resilienz und Einsatzfähigkeit und sind daher gezielt
auszubauen.
Bereits 2018 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst. Ein Baubeginn ist jedoch erst für Ende 2026 
vorgesehen, die Fertigstellung für 2029.
Diese zeitliche Entwicklung zeigt, dass Projekte beschleunigt werden müssen.
Die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes muss höchste Priorität haben und als
Führungsaufgabe gesteuert werden.

Christian Rahe 
OV Rendswühren
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